
§ 12 

(1) Wird durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder eines Anhängers im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes ein Personen- oder Sachschaden verursacht, so 
kann derjenige, dem wegen dieser Schäden Ersatzansprüche gegen den Halter, den 
Eigentümer oder den Fahrer des Fahrzeugs zustehen, diese Ersatzansprüche auch 
gegen den "Entschädigungsfonds für Schäden aus Kraftfahrzeugunfällen" 
(Entschädigungsfonds) geltend machen,  

  1. wenn das Fahrzeug, durch dessen Gebrauch der Schaden verursacht worden ist, nicht ermittelt 
werden kann, 

  2. wenn die auf Grund eines Gesetzes erforderliche Haftpflichtversicherung zugunsten des Halters, des 
Eigentümers und des Fahrers des Fahrzeugs nicht besteht, 

  

3. wenn für den Schaden, der durch den Gebrauch des ermittelten oder nicht ermittelten Fahrzeugs verursacht 
worden ist, eine Haftpflichtversicherung deswegen keine Deckung gewährt oder gewähren würde, weil der 
Ersatzpflichtige den Eintritt der Tatsache, für die er dem Ersatzberechtigten verantwortlich ist, vorsätzlich und 
widerrechtlich herbeigeführt hat, 

  

4. wenn die Versicherungsaufsichtsbehörde den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das 
Vermögen des leistungspflichtigen Versicherers stellt oder, sofern der Versicherer seinen Sitz in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum hat, von der zuständigen Aufsichtsbehörde eine vergleichbare Maßnahme 
ergriffen wird. 

Das gilt nur, soweit der Ersatzberechtigte in den Fällen der Nummern 1 bis 3 weder 
von dem Halter, dem Eigentümer oder dem Fahrer des Fahrzeugs noch in allen 
Fällen nach Satz 1 von einem Schadensversicherer oder einem Verband von im 
Inland zum Geschäftsbetrieb befugten Haftpflichtversicherern Ersatz seines 
Schadens zu erlangen vermag. Die Leistungspflicht des Entschädigungsfonds 
entfällt, soweit der Ersatzberechtigte in der Lage ist, Ersatz seines Schadens nach 
den Vorschriften über die Amtspflichtverletzung zu erlangen, oder soweit der 
Schaden durch Leistungen eines Sozialversicherungsträgers, durch Fortzahlung von 
Dienst- oder Amtsbezügen, Vergütung oder Lohn oder durch Gewährung von 
Versorgungsbezügen ausgeglichen wird. Im Falle einer fahrlässigen 
Amtspflichtverletzung geht abweichend von § 839 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches die Ersatzpflicht auf Grund der Vorschriften über die 
Amtspflichtverletzung der Leistungspflicht des Entschädigungsfonds vor. Die 
Leistungspflicht des Entschädigungsfonds entfällt ferner bei Ansprüchen wegen der 
Beschädigung von Einrichtungen des Bahn-, Luft- und Straßenverkehrs sowie des 
Verkehrs auf Binnenwasserstraßen einschließlich der mit diesen Einrichtungen 
verbundenen Sachen, sowie wegen der Beschädigung von Einrichtungen der 
Energieversorgung oder der Telekommunikation.  

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 können gegen den Entschädigungsfonds 
Ansprüche nach § 847 des Bürgerlichen Gesetzbuches nur geltend gemacht werden, 
wenn und soweit die Leistung einer Entschädigung wegen der besonderen Schwere 
der Verletzung zur Vermeidung einer groben Unbilligkeit erforderlich ist. Für 
Sachschäden am Fahrzeug des Ersatzberechtigten besteht in den Fällen des 
Absatzes 1 Nr. 1 keine Leistungspflicht des Entschädigungsfonds. Für sonstige 
Sachschäden beschränkt sich in diesen Fällen die Leistungspflicht des 
Entschädigungsfonds auf den Betrag, der 500 Euro übersteigt.  



(3) Der Anspruch des Ersatzberechtigten gegen den Entschädigungsfonds verjährt in 
drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Ersatzberechtigte 
von dem Schaden und von den Umständen Kenntnis erlangt, aus denen sich ergibt, 
daß er seinen Ersatzanspruch gegen den Entschädigungsfonds geltend machen 
kann. Ist der Anspruch des Ersatzberechtigten bei dem Entschädigungsfonds 
angemeldet worden, so ist die Verjährung bis zum Eingang der schriftlichen 
Entscheidung des Entschädigungsfonds und, wenn die Schiedsstelle (§ 14 Nr. 3) 
angerufen worden ist, des Einigungsvorschlags der Schiedsstelle gehemmt. Im Fall 
des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 4 wird die gegenüber dem leistungspflichtigen Versicherer 
verstrichene Verjährungsfrist eingerechnet. 

(4) Im übrigen bestimmen sich Voraussetzungen und Umfang der Leistungspflicht 
des Entschädigungsfonds sowie die Pflichten des Ersatzberechtigten gegenüber 
dem Entschädigungsfonds nach den Vorschriften, die bei Bestehen einer auf Grund 
dieses Gesetzes abgeschlossenen Haftpflichtversicherung für das Verhältnis 
zwischen dem Versicherer und dem Dritten in dem Falle gelten, daß der Versicherer 
dem Versicherungsnehmer gegenüber von der Verpflichtung zur Leistung frei ist. In 
den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 und 3 haben der Halter, der Eigentümer und der 
Fahrer des Fahrzeugs gegenüber dem Entschädigungsfonds die einen 
Versicherungsnehmer nach Eintritt des Versicherungsfalls gegenüber dem 
Versicherer treffenden Verpflichtungen zu erfüllen.  

(5) Der Entschädigungsfonds kann von den Personen, für deren 
Schadensersatzverpflichtungen er nach Absatz 1 einzutreten hat, wie ein 
Beauftragter Ersatz seiner Aufwendungen verlangen.  

(6) Der Ersatzanspruch des Ersatzberechtigten gegen den Halter, den Eigentümer 
und den Fahrer des Fahrzeugs sowie ein Ersatzanspruch, der dem 
Ersatzberechtigten oder dem Halter, dem Eigentümer oder dem Fahrer des 
Fahrzeugs gegen einen sonstigen Ersatzpflichtigen zusteht, gehen auf den 
Entschädigungsfonds über, soweit dieser dem Ersatzberechtigten den Schaden 
ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Ersatzberechtigten geltend 
gemacht werden. Gibt der Ersatzberechtigte seinen Ersatzanspruch oder ein zur 
Sicherung des Anspruchs dienendes Recht auf, so entfällt die Leistungspflicht des 
Entschädigungsfonds insoweit, als er aus dem Anspruch oder dem Recht hätte 
Ersatz erlangen können. Soweit der Entschädigungsfonds Ersatzansprüche nach 
Absatz 1 Nr. 4 befriedigt, sind dessen Ersatzansprüche gegenüber dem 
Versicherungsnehmer und mitversicherten Personen auf je 2.500 Euro beschränkt.  

(7) Im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 4 sind der Versicherer und sein nach § 8 Abs. 2 
Satz 1 bestellter Vertreter, der vorläufige Insolvenzverwalter ebenso wie der 
Insolvenzverwalter (§ 22 Abs. 1 Satz 1, § 56 der Insolvenzordnung), der von der 
Aufsichtsbehörde bestellte Sonderbeauftragte (§ 81 Abs. 2a des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes) sowie alle Personen, die mit der Verwaltung der 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsverträge einschließlich der Regulierung der 
diesen Verträgen zuzurechnenden Schadensfälle betraut sind, verpflichtet, dem 
Entschädigungsfonds die für die Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen, die benötigten Unterlagen zu überlassen und ihn bei der Abwicklung zu 
unterstützen. 

 


